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Leitfragen

1. Richtet sich die Organhaftung des Geschäftsführers allein nach 

§ 43 GmbHG, so dass sie sich auf eine Haftung gegenüber der 

eigenverwaltenden GmbH beschränkt, oder droht die Haftung 

wie im Falle des § 60 InsO auch gegenüber anderen Beteiligten 

des Insolvenzverfahrens?

2. Wie lange droht dem Geschäftsführer eine Haftung nach § 64 

GmbHG, inwieweit stehen also Insolvenzantrag, Anordnung von 

Sicherungsmaßnahmen oder spätestens Verfahrenseröffnung 

einer Haftung aus § 64 GmbHG entgegen?

3. Inwieweit droht bei Masseunzulänglichkeit dem Geschäftsführer 

eine Ausfallhaftung für von ihm begründete 

Masseverbindlichkeiten wie nach § 61 InsO dem 

Insolvenzverwalter.
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Geschäftsführerhaftung im Dreieck
Gläubiger, GmbH, Geschäftsführer

Forderung

Außenhaftung

• Organaußenhaftung: Frage 1 (§ 60 InsO)

• Ausfallhaftung: Frage 3 (§ 61 InsO)

Innenhaftung

§ 64 GmbHG: Frage 2

Gläubiger
Insolvenzschuldnerin 

GmbH

Geschäftsführer
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Agenda

I. Organhaftung des Geschäftsführers

II. Haftung für Zahlungen nach § 64 S. 1 GmbHG

III. Ausfallhaftung für Masseverbindlichkeiten

IV. Fazit in Thesen



Haftung des Sanierungsgeschäftsführers

Berlin, 30. April 2015

Folie 5

I. Organhaftung des Geschäftsführers

Forderung

Geschäftsführer

Außenhaftung:

• §§ 823 ff. BGB,

• Drittschützende Organaußenhaftung

(Modell: § 60 InsO)?

Innenhaftung,

§ 43 II GmbHG:

• Pflichtverletzung,

• schuldhaft,

• kausaler Schaden.

Gläubiger
Insolvenzschuldnerin 

GmbH
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I. Organhaftung des Geschäftsführers

1. Fallgruppen der Haftung

a) Fallgruppe Gesamtschaden 

b) Fallgruppe Individualschaden

2. Begründung der drittschützenden Organhaftung

a) Ausgangspunkt: Haftungsgrundlage

b) Geschäftsführer statt GmbH

c) Bedürfnis

3. Bestimmung der maßgeblichen Zäsur

a) Insolvenzeröffnung samt Anordnung der Eigenverwaltung

b) Insolvenzantrag ohne Anordnung von 
Verfügungsbeschränkungen

4. Ergebnis zur Organhaftung
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1. Fallgruppen der Haftung

a) Gesamtschaden:
Masseschädigung bedeutet Schädigung von Insolvenzschuldner 

und Gesamtheit der Gläubiger (sog. Quotenschaden)
Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens führt die Insolvenzschuldnerin, eine 
GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer, aussichtslose Prozesse, erleidet 
durch die Prozesskosten Vermögenseinbußen (Masseverkürzung), so dass 
alle Insolvenzgläubiger eine geringere Quote erhalten.

b) Einzelschaden: Schädigung eines einzelnen Gläubigers
Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens verwertet die Insolvenzschuldnerin, 
eine GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer, ein Warenlager, das einem
absonderungsberechtigten Gläubiger zur Sicherung von Forderungen 
übereignet worden war. Die GmbH sondert den Verwertungserlös aber 
pflichtwidrig nicht zugunsten des Gläubigers ab, sondern tilgt aus dem Erlös 
andere Verbindlichkeiten. Später tritt Masseunzulänglichkeit ein, der 
absonderungsberechtigte Gläubiger wird nicht befriedigt.
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Fallgruppe 1:
Gesamtschaden bei Masseschädigung

Insolvenzforderung

Drittschützende Organhaftung (str.),

jedenfalls wäre Gesamtschaden durch Sachwalter,

§§ 280, 92 InsO, parallel zur Innenhaftung geltend 

zu machen.

Innenhaftung:

§ 43 GmbHG (+),

Geltendmachung

durch Sachwalter,

§ 280 InsO analog.

Gläubiger
Insolvenzschuldnerin 

GmbH

Geschäftsführer
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Fallgruppe 2: Einzelschaden eines Gläubigers

Auskehr Verwertungserlös
Gläubiger

Innenhaftung:

• Problem Schaden,

• Kein Gläubiger-

zugriff über Eck bei 

Masselosigkeit.Drittschützende Organhaftung (str.),

Gläubiger ist ohne Außenhaftung nicht geschützt.

Insolvenzschuldnerin 
GmbH

Geschäftsführer
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2. Begründung der drittschützenden Organhaftung

Forderung

Geschäftsführer

Außenhaftung:

These:

Allg. Amtswalterhaftung (Organhaftung) eröffnet 

Außenhaftung aus § 280 I, § 241 II BGB gegenüber 

Gläubigern (Dritten), wenn Amtsstellung (wie hier 

ausnahmsweise) Schutzpflichten gegenüber diesen 

Dritten beinhaltet.

Innenhaftung,

§ 43 II GmbHG

Gläubiger
Insolvenzschuldnerin 

GmbH
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a) Haftungsgrundlage

- Maßgeblich muss Bestimmung der Organpflichten sein, Haftung folgt dann 
schon aus § 280 I BGB.

- § 43 Abs. 2 GmbHG baut zwar auf dem Grundsatz auf, dass 
Organpflichten nur gegenüber Gesellschaft bestehen, Ausnahme für 
GmbH & Co. KG anerkannt (BGH ZIP 2013, 1712).

- Drittschützende Amtspflichten bei §§ 60, 71 InsO

b) Schutzpflichten des Geschäftsführers gegenüber Gläubigern

- Schutzpflichten bestehen (§ 1 InsO).

- Verpflichtet ist Geschäftsführer (nicht bloß GmbH)

� Nicht Wortlaut (vgl. § 282 InsO), da rechtsträgerunabhängig,

� Maßgeblich ist nach Sinn und Zweck Kompetenzordnung
(§ 276a, § 274 Abs. 2 InsO),

� Funktional entspricht Geschäftsführer dem Insolvenzverwalter.

c) Bedürfnis (§ 270 Abs. 2 Nr. 2 InsO): Deliktshaftung reicht nicht aus.

- § 823 Abs. 1 BGB,

- § 823 Abs. 2 BGB.

2. Begründung der drittschützenden Organhaftung
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3. Bestimmung der maßgeblichen Zäsur

• Insolvenzeröffnung samt Anordnung der Eigenverwaltung

- Gesellschaftsrechtliche Abwicklung (Liquidation, § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG) 
nach Insolvenzrecht: Fortführung des Unternehmens, § 157 InsO, Fortsetzung 
der Gesellschaft, § 225a III InsO,

- Zweck Gläubigerbefriedigung statt Gesellschaftszweck (Gesellschafter bloß
noch nachnachrangige Insolvenzgläubiger, § 199 S. 2 InsO),

- Insolvenzrechtliche Organisationsordnung statt gesellschaftsrechtlicher, 
§ 276a InsO,

- Veränderung der Amtspflichten des Geschäftsführers durch 
Eigenverwaltung: Geschäftsführer hat wie Sachwalter Interessen der Gläubiger 
zu schützen; Sachwalter überwacht Geschäftsführung, § 274 II 1 InsO.

• Insolvenzantrag ohne Anordnung von Verfügungsbeschränkungen

- Keine Auflösung, Prüfung des Auflösungsgrunds
(allein Sicherungsanordnungen im Gläubigerinteresse),

- Gesellschaftsrechtliche Organisationsordnung bleibt bestehen, keine Analogie 
zu § 276a InsO, möglich vertragliche Regelungen,

- Keine Veränderung der gesetzlichen Amtspflichten, möglich Anstellungsvertrag. 
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4. Ergebnis zur Organhaftung

a) Beschränkte man die Haftung des Sanierungsgeschäftsführers während der 
Eigenverwaltung mit § 43 Abs. 2 GmbHG in subjektiver Hinsicht auf eine 
solche gegenüber der Gesellschaft, fehlte den Beteiligten des 
Insolvenzverfahrens ein § 60 InsO entsprechender Schutz, wenn sie 
Individualschäden erleiden.

b) Diese Schutzlücke besteht aber nicht, da den Sanierungsgeschäftsführer 
einer eigenverwaltenden GmbH mit Insolvenzeröffnung Organpflichten wie 
einen Insolvenzverwalter gegenüber allen Beteiligten am Insolvenzverfahren 
treffen, weil diesem die Geschäftsführung im Gläubigerinteresse zugewiesen 
ist.

c) Anspruchsgrundlage ist § 280 Abs. 1 BGB. § 60 InsO hat keine klarstellende 
Wirkung, weil der Geschäftsführer dort nicht genannt wird. Für eine Analogie 
zu § 60 InsO fehlt es an der Regelungslücke. Freilich lassen sich die 
Erkenntnisse zur Haftung des Insolvenzverwalters aus § 60 InsO auf die 
drittschützende Geschäftsführerhaftung aus § 280 Abs. 1 BGB übertragen.
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II. Haftung für Zahlungen nach § 64 S. 1 GmbH

• Zweck des § 64 GmbHG: „die verteilungsfähige 

Vermögensmasse der insolvenzreifen Gesellschaft im 

Interesse der Gesamtheit ihrer Gläubiger zu erhalten 

und eine zu ihrem Nachteil gehende, bevorzugte 

Befriedigung einzelner Gläubiger zu verhindern“

• Parallele: Insolvenzanfechtung

§ 823 II BGB iVm § 15a InsO

• Quotenschaden (§ 92 InsO)

• Einzelvertrauensschaden

Gläubiger
Insolvenzschuldnerin 

GmbH

Geschäftsführer

§ 64 GmbHG?
auf Ausgleich der 
Masseschmälerung 
(kein Schaden der 
Gesellschaft)
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Haftung für Zahlungen nach § 64 S. 1 GmbH

1. Haftung nach Verfahrensantrag

- Keine Beschränkung auf Insolvenzreife bis Antrag,

- Bedürfnis auch nach Antrag, im Interesse der Gläubigergesamtheit 

Masseschmälerungen zu sanktionieren. 

- Organhaftung aus § 43 Abs. 2 GmbHG versagt, weil dieser 

Schadensersatzanspruch einen Schaden der Gesellschaft voraussetzt

- Parallele zur Insolvenzanfechtung (BGH ZIP 2014, 584) 

2. Keine Haftung nach Verfahrenseröffnung

- § 64 S. 1 GmbHG will den Zugriff der Gläubigergesamtheit auf die Masse 

so sichern, als sei bereits im Zeitpunkt der Insolvenzreife das Verfahren 

eröffnet worden.

- Ab Eröffnung keine Sicherung, sondern Haftungsrealisierung.

- Schutz über Organhaftung wegen drittschützenden Charakters.

- Parallele zur Insolvenzanfechtung.
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III. Ausfall eines Massegläubigers bei 
Masseunzulänglichkeit

Masseverbindlichkeit

Ausfallhaftung des Geschäftsführers?

Begründung zu § 72 RegE (§ 61 InsO): „[Ist die 

Masseunzulänglichkeit wahrscheinlich,] so trifft den 

Vertragspartner ein erhöhtes Risiko, das über die 

allgemeinen Gefahren eines Vertragsabschlusses – auch 

des Vertragsschlusses mit einem Insolvenzverwalter – weit 

hinausgeht und das den Verwalter daher schon nach 

allgemeinen schuldrechtlichen Grundsätzen zu einer 

Warnung des Vertragspartners verpflichtet.“

Gläubiger
Insolvenzschuldnerin 

GmbH

Geschäftsführer



Haftung des Sanierungsgeschäftsführers

Berlin, 30. April 2015

Folie 17

Ausfall eines Massegläubigers bei 
Masseunzulänglichkeit

1. Rechtsnatur der Ausfallhaftung des Insolvenzverwalters

- BGH (1958-1987): § 82 KO (= § 60 InsO)

- Einführung des § 61 InsO durch Gesetzgeber

- Handhabung des § 61 InsO der Sache nach als besondere Ausprägung 

des § 311 Abs. 3 S. 2 BGB

� Vertrauensschaden

� Rechtsgeschäftlich begründete Masseverbindlichkeiten

2. Ausweitung auf den Sanierungsgeschäftsführer

- Rechtsgrundlage: §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 3 BGB

- Vertrauen in Geschäftsführer wie sonst in Verwalter, von der Kompetenz, 

Masseverbindlichkeiten begründen zu können, nur Gebrauch zu machen, 

wenn Deckung dieser Verbindlichkeiten nicht nur bei Eröffnung (§ 26 

InsO), sondern auch bei Vertragsschluss zu erwarten.

- Vertrauen auch bei Begründung von Masseverbindlichkeiten im 

Eröffnungsverfahren aufgrund entsprechender gerichtlicher Ermächtigung.
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Haftungsgefahren für 
Sanierungsgeschäftsführer im Zeitraffer

Eröffnungs-

antrag

Verfahrens-

eröffnung

Eröffnungsverfahren Eigenverwaltungsverfahren

• § 43 II GmbHG lässt unberührt
allg. Amtswalterhaftung (§ 280 I  

BGB) zum Schutze aller 
Insolvenzbeteiligten (§ 60 InsO).

• § 280 I, § 241 II, § 311 III 2 BGB
(§ 61 InsO).

• § 43 II GmbHG,

• § 64 GmbHG.

• Anstellungsverhältnis 
mit § 280 I BGB 

(Einzelfall: ?).

• § 280 I, § 241 II, § 311 
III 2 BGB (§ 61 InsO).

• § 43 II GmbHG,

• § 64 GmbHG.

• § 823 II BGB iVm
§ 15a InsO.
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IV. Fazit in Thesen

1. Den Sanierungsgeschäftsführer einer eigenverwaltenden GmbH treffen mit 
Insolvenzeröffnung Organpflichten wie einen Insolvenzverwalter gegenüber 
allen Beteiligten am Insolvenzverfahren, weil diesem die Geschäftsführung 
im Gläubigerinteresse zugewiesen ist. Anspruchsgrundlage ist § 280 Abs. 1 
BGB. Freilich lassen sich die Erkenntnisse zur Haftung des 
Insolvenzverwalters aus § 60 InsO auf die drittschützende 
Geschäftsführerhaftung aus § 280 Abs. 1 BGB übertragen.

2. Der Sanierungsgeschäftsführer haftet über den Zeitpunkt der 
Insolvenzantragsstellung hinaus aus § 64 S. 1 GmbHG für nach dieser 
Vorschrift verbotene Zahlungen. Eine Haftung aus diesem Tatbestand 
scheidet jedoch nach Verfahrenseröffnung aus, weil dann das von § 64 S. 1 
GmbHG vorausgesetzte Sicherungsbedürfnis nicht mehr besteht, sondern 
die bis dahin gesicherte Masse nach Maßgabe der InsO zugunsten der 
Gläubiger zu verwerten ist.

3. Fällt ein Massegläubiger mit seiner nach Verfahrenseröffnung begründeten 
Vertragsforderung wegen Masseunzulänglichkeit aus, kann ihm der 
Sanierungsgeschäftsführer aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2, 311 Abs. 3 BGB 
haften. Für diese Haftung gelten die zu § 61 InsO entwickelten Grundsätze 
entsprechend.
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